
E i n v e r s t ä n d n i s e r k l ä r u n g

Hiermit bestätige ich,

...............................................................................................................................................
(Name, Vorname)

...............................................................................................................................................
(derzeitige Anschrift)

die  in  Kenntnissetzung  über  die  Abweichung  meines  vorgelegten  Lichtbildes  gegenüber  der 

aktuellen Foto-Mustertafel der Bundesdruckerei Deutschland. Zudem bin ich damit einverstanden, 

dass die Passstelle der Stadtverwaltung Zwingenberg, Untergasse 16, 64673 Zwingenberg für die 

Erstellung  meines  biometrischen  Reisepasses  (ePass)  mein  Lichtbild  verwendet,  welches  mich 

darstellt und außerhalb der vorgegeben Norm liegt. 

In  diesem Zusammenhang versichere  ich  von Schadensersatzansprüchen gegenüber  der  Stadt 

Zwingenberg  abzusehen,  die  bei  der  Ein-  u.  Ausreise  an Grenzkontrollen,  Zoll  oder  ähnlichen 

Behörden  –  die  mit  einem  abweichenden  Lichtbild  in  Schärfe  und  Kontrast,  Ausleuchtung, 

Hintergrund,  Fotoqualität,  Kopfposition  sowie  Gesichtsausdruck,  Augen  und  Blickrichtung, 

Kopfbedeckung als auch bei Brillenträgern - entstehen können.

.............................................................. ....................................................................
(Ort, Datum) (Unterschrift)

Information

Neue Foto-Richtlinien für ePass ab 01.11.2005

Mit der Einführung elektronischer Reisepässe am 01.11.2005 treten neue Richtlinien für Passbilder in Kraft, 
die optional auch für die Lichtbilder in Personalausweisen angewendet werden können.

Damit  die  ab  01.11.2005  bei  der  Passantragstellung  vorzulegenden  Bilder  biometrietauglich und 
international  einsetzbar  sind,  kommen ab 01.11.2005 neue Foto-Richtlinien zu Anwendung,  die  auf  den 
Spezifikationen  der  Internationalen  Standartorganisation  (ISO)  und  der  für  die  Normung  von 
Reisedokumenten zuständigen International Civil Aviation Organization (ICAO) aufbauen. Das Foto für den 
ePass wird nicht – wie bislang bei Reisepässen üblich – im Halbprofil, sondern frontal aufgenommen. Weitere 
Anforderungen an die neuen Passbilder wurden in einer neuen Foto-Mustertafel zusammengestellt und mit 
Beispielen für biometriegeeignete und ungeeignete Bilder illustriert. Außerdem steht zur Qualitätssicherung 
der ePass-Bilder eine Schablone zur Verfügung, mit der die Fotos vermessen werden können.
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